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Originalstellungnahmen:  

 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amprion GmbH  
 
Schreiben vom 03.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 1.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sämtliche Träger öffentlicher Belange 
im Bereich weiterer Versorgungsleitungen wurden im laufenden Verfahren beteiligt. 
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Originalstellungnahmen:  

 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Deutsche Telekom Technik GmbH  
 
Schreiben vom 04.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 2.1 
Die Leitungen befinden sich im beplanten Bereich. Die Lage ist der Planzeichnung 
des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes zu entnehmen. Eine Verlegung in 
eine öffentliche Verkehrsfläche oder Grünfläche ist möglich. Die Stadt Limburg wird 
sich im Vorfeld der Erschließung des Plangebietes mit der Deutschen Telekom 
Technik GmbH in Verbindung setzen. 
 
Zu 2.2 
Wie unter 2.1 erläutert, wird sich die Stadt Limburg frühzeitig mit der Deutschen 
Telekom Technik GmbH in Verbindung setzen. Die Kabelschutzanweisungen wur-
den zur Kenntnis genommen und werden in Zuge der Ausführungsarbeiten berück-
sichtigt. Da sich Telekommunikationslinien im beplanten Bereich befinden, ist eine 
Verlegung der vorhandenen Kabel wahrscheinlich. Im Falle einer Verlegung werden 
die geforderten Vorbereitungsmaßnahmen eingehalten.  
 
Zu 2.3 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Es wird in den nachgeordneten Genehmigungs- bzw. Ausführungsverfahren eine 
frühzeitige Abstimmung zwischen den Beteiligten in allen angesprochenen Belan-
gen geführt, sodass die durchzuführenden Arbeiten belastbar geplant werden kön-
nen.  
 

2.1 

2.2 

2.3 
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Zu 2.4  
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

2.4 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, 74.  nderung des Gesamtflªchennutzungsplanesñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB     Seite 5 

 

Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Gemeindeverwaltung Brechen  
 
Schreiben vom 04.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 3.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Staatliches Schulamt für den Lahn -Dill -Kreis und den Landkreis Limburg -
Weilburg  
 
Schreiben vom 08.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 4.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Bauleitplanver-
fahren wurde ein runder Tisch durchgeführt. Ergebnis war, dass im Plangebiet die 
Möglichkeit zur Schaffung einer einzügigen Grundschule ermöglicht werden soll. 
Diesem wird auf der Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes gefolgt. 
Innerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbaufläche ist eine Schule 
zulässig.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
PLEdoc GmbH  
 
Schreiben vom 10.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 5.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. Die weiteren Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. Der Einwendende wird auch künftig im Verfahren beteiligt. 
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Originalstellungnahmen:  
 

 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Kreisbauernverband Limburg -Weilburg e.V.  
 
Schreiben vom 11.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 6.1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kreisbauernverband Änderungen von 
Flächennutzungsplänen zur Schaffung von Bauland in Verbindung mit der Versie-
gelung von landwirtschaftlichen Flächen prinzipiell ablehnt, die 74. Änderung im 
vorliegenden Fall aber akzeptiert wird.  
 
Diesbezüglich auch noch anzumerken, dass die wesentlichen Bereiche der Sied-
lungsentwicklung von Blumenrod V und VI im Flächennutzungsplan bereits als 
Wohnbaufläche dargestellt sind. Insgesamt werden sogar ca. 6,1 ha Wohnbauflä-
che auf FNP-Ebene zurückgenommen und dafür Flächen für die Landwirtschaft 
bzw. Grünflächen dargestellt.  
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Originalstellungnahmen:  

 
 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Gesundheitsamt, Fachdienst Infektions - und Gesundheitsschutz  
 
Schreiben vom 17.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 7.1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Kreisausschuss Landkreis Limburg-Weil-
burg, Gesundheitsamt keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Bebauungs-
planvorentwurf hat. Die Hinweise zu den einzuhaltenden Abständen zu den Hoch-
spannungsleitungen werden zur Kenntnis genommen. Die Belange werden im Rah-
men des parallel aufgestellten Bebauungsplans berücksichtigt und dort in die Ab-
wägung eingestellt. 
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Zu 7.2 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die dauerhafte Sicherung der Trink-
wasserversorgung wird in die nachgeordnete Genehmigungsplanung mit aufge-
nommen.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz ï 
Fachdienst Landwirtschaft  
 
Schreiben vom 19.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 8.1 
Das Plangebiet selbst wird im Regionalplan als Vorranggebiet ĂSiedlung Planungñ 
ausgewiesen. Damit genießt die Siedlungsentwicklung Vorrang vor anderen Raum-
nutzungen und Funktionen. Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen des Plan-
gebiets bereits als Wohnbaufläche dar. Die Flächen des Plangebiets befinden sich 
zudem komplett in städtischem Eigentum. Die Pachtverträge mit den Landwirten 
wurden bereits 2022 gekündigt; die Bewirtschaftung endet mit Beginn der Baumaß-
nahmen. 
 
Darüber hinaus ist anzumerken, dass mit der 74. Änderung des Flächennutzungs-
planes sogar ca. 6,1 ha Wohnbaufläche auf FNP-Ebene zurückgenommen und da-
für Flächen für die Landwirtschaft bzw. Grünflächen dargestellt werden. 
 
Im Rahmen der Planung werden ca. 22,4 ha ackerbaulich genutzte Flªchen in An-
spruch genommen. Davon entfallen nur etwa 2,4 ha auf besonders ertragreiche Bº-
den (Ackerzahl > 80), wªhrend die ¿brigen Flªchen im mittleren Bereich liegen 
(Ackerzahl ca. 50). Bezogen auf die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche im 
Stadtgebiet entspricht dies einem Anteil von lediglich rund 1,1 %. Eine existenzge-
fährdende Beeinträchtigung ortsansässiger Betriebe ist daher nicht zu erwarten. 

8.1 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, 74.  nderung des Gesamtflªchennutzungsplanesñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB     Seite 13 

 

 

Angesichts des nachgewiesenen Wohnraumbedarfs und der begrenzten Innenent-
wicklungspotenziale ist die Inanspruchnahme der Fläche städtebaulich notwendig 
und im Verhältnis als verhältnismäßig einzustufen. 
 
Zu 8.2 
Die notwendigen Kompensationsmaßnahmen erfolgen auf der Ebene des parallel 
aufzustellenden Bebauungsplanes. Zur Umsetzung des Bebauungsplanes werden 
auf 1,01 ha Blühstreifen gem. Los 3 der Verpachtung der im Eigentum der Stadt 
Limburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen der ehem. Domäne Blumenrod 
(Gemarkung Linter, Flur 28; Ausschreibung vom 19.04.2018) angelegt. Des Weite-
ren werden 20 Lerchenfenster à 20 m² auf Flurstück 35, Gemarkung Linter, Flur 28, 
angelegt. Die Maßnahmen stehen in Einklang mit den Bewirtschaftungsauflagen 
der Pachtverträge. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Jugend, Schule und Familie ï Fachdienst Schulen, Schülerförde-
rung und BAFöG  
 
Schreiben vom 19.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 9.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
 
Zu 9.2 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im parallel aufzustellenden Be-
bauungsplan wird aufgrund der Anregung des Fachamtes zur Beteiligung gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB ein allgemeines Wohngebiet so festgesetzt, dass dort bei Bedarf 
anstatt von Wohnungen auch eine einzügige Grundschule errichtet werden könnte.  
 
Zu 26.2 
Die Hinweise zu den bestehenden Schulen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 26.3 
Ergebnis des runden Tisches war, dass im Plangebiet die Möglichkeit zur Schaffung 
einer einzügigen Grundschule ermöglicht werden soll. Diesem wird auf Ebene des 
parallel aufzustellenden Bebauungsplans gefolgt. Innerhalb der im Flächennut-
zungsplan dargestellten Wohnbaufläche ist eine Schule zulässig. 
 
 
 

 

9.1 
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9.3 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Hessen Mobil ï Straßen - und Verkehrsmanagement  
 
Schreiben vom 23.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 10.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Entsprechend der Beschlusslage ist 
die Planung der Südumgehung/ Planfall 1a nicht weiter zu verfolgen. Dementspre-
chend kann dieser Planfall 1 a im weiteren Verfahren vernachlässigt werden.  
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Originalstellungnahmen:  
 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Stadtbauamt  
 
Schreiben vom 22.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 11.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für öffentliche Ordnung ï Fachdienst Bauen und Naturschutz  
 
Schreiben vom 25.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 12.1 
Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das Vogelschutzgebiet ĂFeldflur bei Lim-
burgñ (DE 5614-401). Daher wurde eine NATURA 2000-Verträglichkeitsprüfung 
durchgeführt. Aktuelle avifaunistische Untersuchungen zeigen, dass die Nutzung 
des südlichen Teilgebiets durch die relevanten Vogelarten rückläufig ist. Beson-
ders der Kiebitz tritt heute in geringerer Individuenzahl auf, während andere Arten 
(z. B. Kornweihe, Mornellregenpfeifer) im Untersuchungsraum nicht mehr festge-
stellt wurden. Um Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebietes zu vermeiden, 
wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt. Dieses umfasst unter ande-
rem: 
 
- Besucherlenkung durch Wegeverlagerung und -rückbau, 
- Abschirmung durch Pflanzungen, Randweg mit Graben und Sichtschutz, 
- Einrichtung einer Pufferzone zur Feldflur, 
- Staffelung der Bebauung zur Minimierung visueller Effekte, 
- Maßnahmen zur Optimierung landwirtschaftlicher Nutzung (Blühstreifen), 
- Kollisionsschutz an einer bestehenden Freileitung sowie  
- spezielle MaÇnahmen f¿r die Bauphase (z. B. vorgezogene Pflanzungen). 
 
Die Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträch-
tigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden können. Das Vorhaben ist 
daher aus naturschutzfachlicher Sicht zulässig. 

12.1 
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Zu 12.2 
Der Hinweis zur Notwendigkeit eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags wird zur 
Kenntnis genommen. Ein entsprechender Beitrag wurde im Rahmen des parallel 
laufenden Bebauungsplanverfahrens erstellt. Die artenschutzrechtliche Prüfung 
erfolgte unter Berücksichtigung der Verbotstatbestªnde gemªÇ Ä 44 Abs. 1 
BNatSchG und kommt zu dem Ergebnis, dass bei Umsetzung definierter Vermei-
dungs-, CEF- und Schutzmaßnahmen keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände ausgelöst werden. Die Maßnahmen wurden in die Planung integriert und 
sind durch die Stadt Limburg umzusetzen. Eine separate Prüfung im Rahmen des 
Flächennutzungsplanverfahrens ist daher nicht erforderlich, die Ergebnisse der 
vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung werden aber auch im Änderungsver-
fahren des Flächennutzungsplanes dargestellt.  
 
Zu 12.3 
Auf die Wiedergabe der Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren wird hier im 
Rahmen der 74. Änderung des Flächennutzungsplanes verzichtet. Die Belange 
werden im Rahmen des parallel aufgestellten Bebauungsplans berücksichtigt und 
dort in die Abwägung eingestellt. 
 

12.2 
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Originalstellungnahmen:  
 

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Syna GmbH  
 
Schreiben vom 29.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 13.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Frauenbüro der Kreisstadt Limburg  
 
Schreiben vom 29.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 14.1 
Der Hinweis zur Bedeutung einer guten Mobilitätsinfrastruktur, insbesondere für 
Frauen und junge Mütter, wird zur Kenntnis genommen. Die Planung trägt diesem 
Anliegen Rechnung: Im Plangebiet ist eine weitere Bushaltestelle vorgesehen, die 
an das bestehende ÖPNV-Netz angebunden wird. Gemäß dem Mobilitätskonzept 
soll dabei ein 30-Minuten Takt angestrebt werden.  Darüber hinaus werden Car-
Sharing-Angebote in die Quartiersentwicklung integriert, um eine flexible und all-
tagsnahe Mobilität auch ohne eigenes Fahrzeug zu ermöglichen. 
 
Zu 14.2 
Im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplans werden die weit überwie-
genden Straßen als Verkehrsberuhigte Bereiche festgesetzt. Nur die Haupterschlie-
Çung zwischen der StraÇe ĂBreites Drieschñ und Gutenbergring wird bis auf den 
Bereich entlang des Quartiersplatzes nicht als verkehrsberuhigter Bereich festge-
setzt.  
 
Zu 14.3 
Die Hinweise zur Vermeidung von Angsträumen und zur barrierearmen Gestaltung 
von Stellplätzen werden aufgegriffen. Die Breite der Stellplätze orientiert sich an 
den Vorgaben der RASt 06, wodurch eine sichere Nutzung ï auch für Familien mit 
Kindern und ältere Menschen ï gewährleistet ist. Tiefgaragen und Mobilitätsstatio-
nen werden im Rahmen der Genehmigungsplanung weiter konkretisiert. Dabei wird 

14.1 
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auf eine helle, gut einsehbare Gestaltung ohne dunkle Ecken geachtet, um das Si-
cherheitsgefühl ï insbesondere in den Abendstunden ï zu stärken. 
 
Zu 14.4 
Der Hinweis zur Ausleuchtung des Stadtteils wird zur Kenntnis genommen. Auch 
wenn die Beleuchtung nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanverfahrens ist, 
wird die Anregung berücksichtigt. Eine bedarfsgerechte, sichere und gleichmäßige 
Beleuchtung ï insbesondere zur Stärkung des Sicherheitsgefühls von Frauen und 
älteren Menschen ï soll im weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess berück-
sichtigt werden. 
 
Zu 14.5 
Im Plangebiet ist eine neue Kita vorgesehen. Darüber hinaus werden im parallel 
aufzustellenden Bebauungsplan Flächen gesichert, welche eine neue einzügige 
Grundschule ermöglichen würde. Die bestehende Nahversorgungsinfrastruktur soll 
erhalten bleiben.  
 
Zu 14.6 
Die Anregungen zur freiraumplanerischen Gestaltung und kinderfreundlichen Aus-
richtung des Stadtteils werden zur Kenntnis genommen. Auch wenn es sich im Kern 
um Themen handelt, die dem Bebauungsplan- und Genehmigungsverfahren zuzu-
ordnen sind, soll bereits im Rahmen der Flächennutzungsplanung auf die Hinweise 
eingegangen werden. Das Gebiet ist insgesamt als autoarm konzipiert, unter ande-
rem durch eine Reduzierung des Stellplatzschlüssels in weiten Teilen der Wohnge-
biete. Kleinkinderspielplätze sind innerhalb der gemeinschaftlich nutzbaren Innen-
höfe vorgesehen. Die konkrete Ausgestaltung der Spiel- und Aufenthaltsbereiche ï 
einschließlich Sitzmöglichkeiten, schattenspendender Bepflanzung und vielfältiger 
Angebote für Mädchen und Jungen ï erfolgt im weiteren Planungsverlauf unter Be-
rücksichtigung der genannten Hinweise.  
 
Zu 14.7 
Der Hinweis zur Bedeutung von wohnungsnahen Freiräumen mit sozialem und 
kommunikativem Charakter wird zur Kenntnis genommen. Die konkrete Ausgestal-
tung von Begegnungsflächen und Aufenthaltsbereichen erfolgt im Rahmen der 
nachgeordneten Genehmigungs- und Ausführungsplanung. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 

Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt 50 - Seniorenangelegenheiten  
 
Schreiben vom 29.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 15.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht.  
 
Zu 15.2 
Die Planung trägt diesem Anliegen Rechnung: Im Plangebiet ist eine weitere Bus-
haltestelle vorgesehen, die an das bestehende ÖPNV-Netz angebunden wird. Ge-
mäß dem Mobilitätskonzept soll dabei ein 30-Minuten Takt angestrebt werden. Der 
Hinweis zur hindernisarmen Umgebung bzw. zu den Zugängen wird im Rahmen der 
Genehmigungs- bzw. Ausführungsplanung berücksichtigt. Im Rahmen der Geneh-
migungs- bzw. Ausführungsplanung wird geprüft, ob Überquerungshilfen erforder-
lich werden.  
 
Zu 15.3 
Die bestehende Nahversorgungsinfrastruktur soll erhalten bleiben. Im Plangebiet 
werden allerdings keine neuen Vollversorger bzw. Lebensmitteldiscounter vorgese-
hen. Der geplante Quartiersplatz bietet die Möglichkeit von Wochenmärkten. Hier 
entscheidet allerdings die Nachfrage, ob sich eine solche Nutzung dort tragen 
würde. Die Anregungen zur Poststelle, zur Bankfiliale und Apotheke werden zur 
Kenntnis genommen, überschreiten allerdings die Regelungsmöglichkeiten der 
Bauleitplanungen. In den geplanten allgemeinen Wohngebieten sind diese zuläs-
sig.  
 

15.1 
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Zu 15.4 
Der Hinweis zur Ausleuchtung des Stadtteils wird zur Kenntnis genommen. Auch 
wenn die Beleuchtung nicht Gegenstand des Flächennutzungsplanverfahrens ist, 
wird die Anregung berücksichtigt. Eine bedarfsgerechte, sichere und gleichmäßige 
Beleuchtung ï insbesondere zur Stärkung des Sicherheitsgefühls von Frauen und 
älteren Menschen ï soll im weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess berück-
sichtigt werden. 
 
Zu 15.5 
Der Hinweis auf die Bedeutung generationengerechter Aufenthaltsbereiche und so-
zialer Treffpunkte ï insbesondere auch für ältere Menschen ï wird zur Kenntnis 
genommen. Auch wenn die konkrete Ausgestaltung solcher Aufenthaltsangebote 
nicht Gegenstand des Flächennutzungsplans ist und in der nachgelagerten Ausfüh-
rungsplanung erfolgt, wird das Anliegen als wichtiger Impuls für die weitere Planung 
verstanden. Im Rahmen der weiteren Ausarbeitung wird geprüft, inwieweit entspre-
chende Sitzgelegenheiten, ggf. auch überdacht und mit kommunikativer Funktion, 
berücksichtigt werden können, um die soziale Teilhabe und das Miteinander im 
Quartier zu stärken. 
 
Zu 15.6 
Der Vorschlag zur Schaffung eines Gemeinschaftsraums als Ort der Begegnung 
und des Austauschs wird zur Kenntnis genommen. Eine derartige Nutzung ist im 
geplanten allgemeinen Wohngebiet bauplanungsrechtlich grundsätzlich zulässig. 
Die Anregung wird im Rahmen der nachgeordneten Genehmigungsplan geprüft. 
 
Zu 15.7 
Die Hinweise zur Stärkung des Bibliotheksangebots, zur Einrichtung einer Bücher-
tauschbörse bzw. eines Büchersessels sowie zur Förderung von generationenüber-
greifenden Vorleseangeboten werden zur Kenntnis genommen. Eine planerische 
Umsetzung im Rahmen des Flächennutzungsplans sowie auch im parallel durch-
zuführenden Bebauungsplanverfahren ist jedoch nicht möglich, da hierfür keine ent-
sprechenden Regelungsmöglichkeiten bestehen. Die Anregung kann gegebenen-
falls im weiteren Stadtentwicklungsprozess aufgegriffen werden. 
 
Zu 15.8 
Der Hinweis zur Schaffung von Bewegungsangeboten im öffentlichen Raum ï wie 
einem Bocciaplatz oder einem Fitnessparcours ï wird zur Kenntnis genommen und 
wird im Rahmen der weiteren Ausführungsplanung geprüft. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Bodenmanagement Limburg a.d. Lahn  
 
Schreiben vom 31.03.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 16.1 

Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
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Originalstellungnahmen:  

 
 
 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen  
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 17.1 
Die Hinweise zu den Kampfmitteln werden zur Kenntnis genommen. In den parallel 
aufzustellenden Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
Vor Bauausführung erfolgen die entsprechenden Überprüfungen außerhalb des Be-
bauungsplanverfahrens. 
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Originalstellungnahmen:  

 
 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Energieversorgung Limburg GmbH  
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 18.1 
Im Rahmen des parallel aufzustellenden Bebauungsplanverfahrens erfolgte mit 
der Energieversorgung Limburg (EVL) eine Abstimmung bzgl. der notwendigen 
Transformationenstationen. Insgesamt werden im Plangebiet sechs Standorte er-
forderlich. Zwei Transformationenstationen sollen in die Mobilitätsstationen (SO) 
integriert werden. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen ermöglichen 
daher die Errichtung dieser Anlagen. Darüber hinaus werden im Plangebiet vier 
Flächen für Versorgungsanlangen, Elektrizität festgesetzt. Die Lage und Größen 
wurden mit der EVL abgestimmt.  
 
Zu 18.2 
Das Entwässerungskonzept des Plangebietes wird so ausgelegt, dass der Trink-
wasser-Hochbehälter und die Pumpstationen nicht negativ in ihrer Funktion beein-
trächtigt werden.  
 
Zu 18.3 
Die vorhandene Trinkwasserleitung liegt nicht direkt in dem zentral geplanten 
Grünstreifen, sondern verläuft östlich davon. So verläuft diese unterhalb des östli-
chen Sondergebietes sowie unterhalb der beiden allgemeinen Wohngebiete im 
östlichen Bereich des Grünzuges. Die Bestandsleitung wird nachrichtlich in den 
parallel aufzustellenden Bebauungsplan übernommen. Im Zuge der Bauausfüh-
rung ist die Leitung zu verlegen.  
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Zu 18.4 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des parallel aufzu-
stellenden Bebauungsplanes erfolgten erste Überlegungen für die Energieversor-
gung. Für das Plangebiet wird eine klimaneutrale, nachhaltige Energieversorgung 
angestrebt. Drei Versorgungsvarianten werden derzeit geprüft: (1) Teilanbindung 
an das bestehende BHKW Blumenrod, (2) Aufbau eines neuen Nahwärmenetzes 
auf Basis erneuerbarer Energien und (3) dezentrale Versorgung über Einzellösun-
gen (z. B. Wªrmepumpen). Der Einsatz fossiler Energieträger wird nicht erfolgen. 
Eine endgültige Entscheidung erfolgt nach Abschluss einer Machbarkeitsstudie im 
Zuge der nachgeordneten Ausführungsplanungen.  
 
Zu 18.5 
Gemäß dem vorliegenden Mobilitätskonzeptes ist ein Baustein für die Verringe-
rung des Pkw-Besitzes die Schaffung eine Carsharing-Angebotes. Die Energiever-
sorgung Limburg stellt ein seit einigen Jahren etabliertes E-Carsharing-Angebot 
zur Verfügung, das inzwischen gut genutzt wird und als positiver Baustein der Ver-
kehrswende in Limburg einen etablierten Platz eingenommen hat. Auf diesen posi-
tiven Erfahrungen soll aufgebaut und das Angebot auch im Stadtteil Blumenrod 
etabliert werden. Insgesamt ist vorgesehen, zehn bis elf Carsharing-Fahrzeuge im 
Plangebiet anzubieten. Vor dem Hintergrund der stufenweisen Entwicklung und 
ersten Erfahrungen mit der tatsächlichen Erreichbarkeit der Bewohner*innen sollen 
zunächst zwei bis vier Fahrzeuge bereitgestellt werden. Zwei davon werden in der 
Nähe des Quartiersplatzes, zum Beispiel im Seitenraum der Sammelstraße und je-
weils ein weiteres Fahrzeug dezentral in den Entwicklungsgebieten West und Ost 
(z. B. im Bereich der Anger in den Wohnwegen) bereitgestellt. Ggf. können auch 
Parkstände im Nahbereich des Plangebiets in den bestehenden Wohngebieten ge-
nutzt werden, bspw. im Bereich der Parkplatzfläche Breites Driesch / Im Sand. Die 
Fahrzeuge sollen unterschiedlichen Typs sein, um vielfältigen Ansprüchen gerecht 
zu werden (z. B. zwei Kleinwagen, ein Kastenwagen, ein rollstuhltransportfähiges 
Fahr-zeug etc.). Bei guter Nachfrage ist das Angebot schrittweise auszuweiten. Es 
ist vorgesehen, eine E-Fahrzeuge-Flotte aufzubauen, die sukzessive weiter erwei-
tert werden soll. Die Quartiersgaragen sind bereits als Standorte für Carsharing 
vorgesehen. 
 
Entsprechende Regelungen bzw. Regelungen zum Anteil am E-Carsharing über-
schreiten jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplans sowie 
auch des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes und sind demnach nicht Ge-
genstand des Bauleitplanverfahrens.  
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Die Hinweise zu den Ladesäulen werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Ausführungsplanung werden hier entsprechende Abstimmungen mit der EVL erfor-
derlich. Private Wallboxen sind zulässig. Anzahl und mögliche Standorte sind aller-
dings nicht bekannt.  
 
Zu 18.6 
In den parallel aufzustellenden Bebauungsplan wird die Festsetzung: ĂGemªÇ Ä 9 
Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind auf den Dachflächen der Gebäude in den festgesetzten 
allgemeinen Wohngebieten Photovoltaikanlagen mit einer Mindestleistung von 
1kWp pro Grundst¿ck zu errichten.ñ 1kWp stellt dabei nur eine kleine Anlage dar. 
Es ist aber davon auszugehen, dass die weit überwiegenden Bauherren bei der 
zwingend zu errichtende kleinere Anlage direkt eine größere Anlage installieren wer-
den. Die Festsetzung sichert somit einen Mindestanspruch an Photovoltaikanlagen, 
welche auch auf kleineren Dächern umzusetzen ist, und schafft zeitgleich auch An-
reize, größere Anlagen zu errichten.  
 
Zu 18.7 
Die EVL wird im Rahmen der Bauleitplanungen kontinuierlich beteiligt.  
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Verbandsgemeindeverwaltung Diez  
 
Schreiben vom 01.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 19.1 
Wie bereits in der Abwägung zur Stellungnahme 10, Hessen Mobil ï Straßen- und 
Verkehrsmanagement beschrieben, soll die angesprochene Südumgehung/ Plan-
fall 1a nicht weiterverfolgt werden. Dementsprechend kann diese Planungsvariante 
im weiteren Verfahren vernachlässigt werden.  
 
Zu 19.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für das Plangebiet wurde im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens eine NATURA-2000-Verträglichkeitsprüfung durch-
geführt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass durch die geplante Entwicklung keine 
erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks des 
angrenzenden Vogelschutzgebietes zu erwarten sind. 
 
Die in der Stellungnahme erwähnten Grundwasserströme waren Bestandteil frühe-
rer Überlegungen zu einer völlig anderen Planung (Umgehungstrasse) und sind im 
vorliegenden Zusammenhang nicht relevant, da das Vorhaben keine entsprechen-
den Eingriffe in das Grundwasser vorsieht. Die geplante Wohnbauentwicklung steht 
somit den Schutzzielen des Vogelschutzgebietes nicht entgegen. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG  
 
Schreiben vom 07.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 20.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
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Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Jugend, Schule und Familie ï Fachdienst Grundsatzangelegenhei-
ten 
 
Schreiben vom 08.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 21.1 
Nördlich der im parallel aufzustellenden Bebauungsplan festgesetzten Verkehrs-
flªche mit der besonderen Zweckbestimmung ĂQuartiersplatzes mit Pavillonñ wird 
eine Kita mit sechs Gruppen vorgesehen, welche die Bedarfe des Neubaugebie-
tes an Kita-Plätzen decken wird. Die bestehenden Kinderbetreuungen Krippe Krü-
melkiste Blumenrod und Ev. Kita Blumenrod werden demnach nicht herangezo-
gen. Als Festsetzung erfolgt im parallel aufzustellenden Bebauungsplan ein allge-
meines Wohngebiet, in dem Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke allgemein zulässig sind. Die Festsetzung eines allge-
meinen Wohngebietes anstatt einer ebenfalls möglichen Fläche für Gemeinbedarf 
erfolgt aufgrund einer flexibleren Nachnutzung, sollte zukünftig an diesem Stand-
ort keine Kita mehr benötigt werden. Da das Plangebiet seitens der Stadt Limburg 
und nicht von einem externen Projektentwickler entwickelt wird, außerdem die Flä-
chen der Stadt Limburg gehören, ist zur Umsetzung der Kita auch keine zwin-
gende Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf erforderlich. 
 
Des Weiteren ist anzumerken, dass das in der Stellungnahme angesprochene 
Bürgerhaus nun nicht mehr Teil der Planung ist.  
 
Zu 25.2 
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Die Hinweise zu den Berechnungen werden zur Kenntnis genommen. Parallel zur 
Kita im Plangebiet sind in der neuen Kita in der Zeppelinstraße derzeit 6 Kitagrup-
pen geplant- damit eine Gruppe mehr als am Altstandort in der Thüringer Straße. 
Der Standort an der Thüringer Straße soll mittel- bzw. langfristig aufgegeben wer-
den. Über mehrere Jahre soll der Standort aber noch als Ersatzstandort für wei-
tere Kita-Standorte dienen, welche saniert werden sollen.  
 
Zu 25.3 
Der Anregung wird gefolgt. Im Plangebiet wird eine sechsgruppige Kita umgesetzt.  
 

  

21.3 

21.2 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, 74.  nderung des Gesamtflªchennutzungsplanesñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB     Seite 40 

 

Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes 
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Amt für Verkehrs - und Landschaftsplanung ï Abteilung für Verkehrsplanung  
 
Schreiben vom 08.04.2021 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 22.1 
Es werden keine Bedenken vorgebracht. 
 

 
  

22.1 



Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, 74.  nderung des Gesamtflªchennutzungsplanesñ, Stadtteil  Innenstadt  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB aus dem Beteiligungsverfahren gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB     Seite 41 

 

Originalstellungnahmen:  

 

Bauleitplanung der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn  
 

Betr.: 74. Änderung des Gesamtflächennutzungsplanes  
hier: Abwägung der Äußerungen und Stellungnahmen gemäß § 1 Abs. 7 BauGB 
 aus dem Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 
Träger öffentlicher Belange: 
 
Obere Landesplanungsbehörde  
 
Schreiben vom 19.04.2012 
 

 
Abwägungsvorschlag:  
 
Zu 23.1 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.2 
Die hier durchgeführte Verträglichkeitsuntersuchung auf der Grundlage aktueller 
avifaunistischer Erfassungen (2021/2022) kommt zu dem Ergebnis, dass unter Ein-
haltung / Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpaketes zur Schadensbe-
grenzung mit dem geplanten Vorhaben ĂBebauungsplan Limburg Blumenrod V. und 
VI. BAñ keine Verschlechterung der Erhaltungszustªnde bzw. keine Verfestigung 
eines schlechten Erhaltungszustandes der in dem Vogelschutzgebiet DE 5614-401 
ĂFeldflur bei Limburgñ zu sch¿tzenden Zug-/Rastvogelarten verbunden ist. Erhebli-
che Beeinträchtigungen des Gebietes und seiner Erhaltungsziele sind somit auszu-
schließen. Das Vorhaben ist zulässig. 
 
Zu 23.3 
Im Juli 2022 wurde seitens der Stadt Limburg der Masterplan Wohnen erstellt, wel-
cher im Mai 2023 noch einmal korrigiert wurde. Der Masterplan Wohnen berück-
sichtigt neben den Potenzialflächen Wohnen, zu denen auch das Plangebiet gehört, 
auch weiteren großflächige Potenzialflächen für Wohnen, aber auch die bestehen-
den Baulücken der Stadt Limburg. Gemäß dem Masterplan Wohnen besteht eine 
anhaltende Nachfrage nach Wohnraum. Für diesen sind sowohl die Baulücken wie 
die derzeitigen vier in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne für Wohngebietes 
(einer davon ist der hier zu betrachtende Bebauungsplan) von großer Bedeutung, 
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sodass über den Masterplan Wohnen der Bedarf nachgewiesen ist. Darüber hinaus 
wurde im Rahmen der Bauleitplanverfahren durch ProjektStadt (Nassauische Heim-
stätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft, Frankfurt) eine Wohnraumbe-
darfs- und Potenzialanalyse, Stadt Limburg, Blumenrod V und VI (Juli 2025) erstellt, 
welche ebenfalls den Bedarf nachweist. Die Begründung wird entsprechend er-
gänzt.  
 
Zu 23.4 
Der Anregung wird gefolgt. Nach der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde die Dichte erhöht, um die hier zu versiegelnde Fläche 
besser auszunutzen und dementsprechend anderweitige Versieglungen zu mini-
mieren. So sieht das Bauvorhaben nun die Schaffung von ca. 720 Wohneinheiten 
statt 670 Wohneinheiten vor. Die festgesetzte Schutzzone zum SPA-Gebiet wird 
der angrenzenden Landschaft zugeordnet. Für die sonstigen Flächen ergibt sich 
dadurch ein Dichtewert von 31,2 WE/ha. 
 
Zu 23.5 
Eine Festlegung von Bauabschnitten erfolgt in den nachgeordneten Genehmi-
gungsplanungen. Dabei ist vorgesehen, die Entwicklung von Blumenrod V in drei 
Bauabschnitte (BA 5.1 bis 5.3) und Blumenrod VI in zwei Bauabschnitte (BA 6.1 
und 6.2) zu unterteilen.  
 
Zu 23.6 
Der Anregung wird auf der Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplanes 
nicht gefolgt. Allerdings wird die Planung im südlichen Bereich angepasst. Sah der 
Entwurf zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in diesem südwestlichen Bereich 
noch die Ausbildung von vier allgemeinen Wohngebieten vor, werden nun drei Ge-
höfte analog der sonstigen südlichen geplanten Struktur vorgesehen. Demnach er-
folgt hier eine Angleichung der Planung. Darüber hinaus wird der Abstand zum Vo-
gelschutzgebiet vergrößert. Die entsprechenden Darstellungen werden in den Flä-
chennutzungsplan übernommen 
 
Zu 23.7 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf die vorstehenden Abwä-
gungspunkte verwiesen. Im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird 
das Regierungspräsidium Gießen erneut an der Planung beteiligt und kann eine 
weitere Stellungnahme einreichen.  
 
Zu 23.8 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.9 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.10 
Im Plangebiet liegen die zwei in der Stellungnahme genannten Altflächen mit (ehe-
mals) altlastenrechtlicher Relevanz. Eine durch das Institut für Geotechnik Dr. Jo-
chen Zirfas GmbH & Co. KG durchgeführte umfassende Untersuchung hat ergeben, 
dass keine relevanten Schadstoffbelastungen vorliegen und keine Gefährdung für 
das Grundwasser besteht. Da zudem keine Hochbautätigkeiten auf den betroffenen 
Flächen vorgesehen sind, ist weder auf Ebene des Flächennutzungsplanes noch 
auf Ebene des parallel aufzustellenden Bebauungsplans eine nachrichtliche Über-
nahme erforderlich. Der Belang wird im Rahmen der Begründung zum Bebauungs-
plan dargestellt. 
 
Zu 23.11 
Der Fachbeitrag Bodenschutz, der auf der Ebene der Bebauungsplanung erstellt 
wurde, ermittelt die Eingriffe in das Schutzgut Boden auf der Grundlage des folgen-
den Dokuments: ĂKompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach 
BauGB ī Arbeitshilfe zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut 
Boden in Hessen und Rheinland-Pfalzñ (Stand: Juni 2023).  
 
Die FNP-Änderung beschränkt sich im Wesentlichen auf das Plangebiet des Be-
bauungsplans. Im Rahmen dieses Planverfahrens ist eine plangebietsüberschrei-
tende Betrachtung einer Bodenschutzkonzeption deshalb nicht möglich.  
 
Trotzdem wird darauf hingewiesen, dass die Freiraumkonzeption des Bebauungs-
plans die folgenden, auch bodenökologisch hochwertigen, Maßnahmen vorsieht:  
 

- Verbesserung des Erosionsschutzes durch die Umwandlung von Intensiv-
ackerflächen in Extensivgrünland. 

- Maßnahmen zur Förderung von naturnahen Lebensräumen (Blühstreifen, 
Ackerwildkrautfluren, Lerchenfenster, etc.), 

- Extensivierungsmaßnahmen durch die Umwandlung von Ackerflächen in 
Extensivgrünland sowie 

- Herstellung von Stadtklimaflächen / Kühlflächen (mit Bodenfunktionsver-
besserung und insektenfreundlicher Begrünung) auf den öffentlichen und 
privaten Grünflächen 
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Der Hinweis zur Öffentlichkeitsarbeit wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Ausführungsplanung wird geprüft, ob bzw. welche Informationstafeln aufgestellt 
werden.  
 
Zu 23.12 
Die Stellungnahme sowie die Hinweise auf die Merkblätter werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Zu 23.13 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 23.14 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.15 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 23.16 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird insbesondere um die Erkenntnisse 
des Masterplan Wohnens und der Wohnraumbedarfs- und Potenzialanalyse ent-
sprechend ergänzt.  
 
Zu 23.17 
Der wirksame Flächennutzungsplan sieht für die Entwicklung von Blumenrod V und 
VI im Wesentlichen bereits die Darstellung von Wohnbauflächen vor. Diese Flächen 
werden abweichend von den Darstellungen zur Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB nicht mehr Teil des Geltungsbereiches der 74. Änderung des Flächennut-
zungsplanes, sind aber für die Entwicklung von Siedlungsgebiet Blumenrod V und 
VI heranzuziehen. Jedoch werden im Westen des Plangebietes Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung ĂParkanlageñ bzw. ĂFriedhofñ dargestellt, welche zukünftig teil-
weise als Wohnbaufläche genutzt werden sollen. Gemäß den Angaben des Fach-
bereiches sind die Friedhofsflächen in diesem Bereich nicht mehr erforderlich, so-
dass die Nutzung auch auf Flächennutzungsplanebene nicht mehr gesichert wer-
den muss. In diesem Bereich werden demnach zukünftig in einem Teilbereich eine 
Wohnbaufläche, aber auch Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage dar-
gestellt. So wird auch die bestehende Fläche mit einem großen Baumbesatz zu-
künftig als Grünfläche dargestellt. Darüber hinaus stellt der wirksame Flächennut-
zungsplan im Süden des Plangebietes weitere Wohnbauflächen dar, welche sogar 


